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BMF – IV/8 (IV/8) 

 

 

 

14. Dezember 2006  

BMF-010314/1271-IV/8/2006  

An 

Bundesministerium für Finanzen 

Zollämter 

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern 

 

 

ZT-3400, Zollaussetzungen für Waren, die mit 
Luftfahrttauglichkeitsbescheinigung eingeführt werden 

 

 

Die Arbeitsrichtlinie ZT-3400 (Luftfahrttauglichkeitsbescheinigung ) stellt einen 

Auslegungsbehelf zu den von den Zollämtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen 

bei der Einfuhr bestimmter Waren für Luftfahrzeuge dar, der im Interesse einer einheitlichen 

Vorgangsweise mitgeteilt wird. 

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus dieser 

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.  

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben. 

Bundesministerium für Finanzen, 14. Dezember 2006 
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0. Einführung 

Mit Verordnung (EU) 2018/581 des Rates vom 16. April 2018 hat der Rat der EU ein 

Begünstigungsschema für Waren geschaffen, die zum Einbau in oder zur Verwendung für 

Luftfahrzeuge bestimmt sind. 

1. Begünstigter Warenkreis, Unterlagen 

Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/581 lautet: 

" Die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 
2658/87 für Teile, Baugruppen und andere Waren, die zum Einbau in oder zur Verwendung 
für Luftfahrzeuge oder Teile von Luftfahrzeugen bei deren Herstellung, Instandsetzung, 
Instandhaltung, Umbau, Änderung oder Umrüstung bestimmt sind, werden ausgesetzt. 

Die Aussetzung dieser autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs gilt auch für Waren, 
die ihren Lufttüchtigkeitsstatus verloren haben, sofern diese zur Instandsetzung oder 
Instandhaltung eingeführt werden." 

Mit Durchführungsverordnung (EU) 2018/1517 der Kommission vom 11. Oktober 2018 hat 

die Europäische Kommission jene Positionen, Unterpositionen und Codes der Kombinierten 

Nomenklatur festgelegt, für welche diese Begünstigung in Betracht kommt. Dieser 

Warenkreis ist in e-Zoll ersichtlich.  

Zusätzlich zu der Einreihung ist Voraussetzung für die Anwendung der Begünstigung, dass 

die Ware Grund ihrer Art dazu geeignet sind, in Luftfahrzeuge eingebaut oder in 

Luftfahrzeugen verwendet zu werden. 

Unter dem Ausdruck "Luftfahrzeuge" im Sinne dieser Vorschrift sind neben Flugzeugen auch 

alle anderen Arten von Luftfahrzeugen (jedoch keine Raumfahrzeuge) des Kapitels 88 der 

Kombinierten Nomenklatur zu verstehen. 

Grundsätzlich ist es für die Gewährung der Zollaussetzung unerheblich, ob Waren tatsächlich 

in Luftfahrzeuge eingebaut oder dort verwendet werden. Sollten jedoch die Umstände der 

Einfuhr (z.B. Warenempfänger, Art der importierten Ware) die Vermutung nahe legen, dass 

Waren in erheblichem Umfang für andere Zwecke als zum Einbau in Luftfahrzeuge 

verwendet werden, wird in der Regel ein "begründeter Verdacht" im Sinne des nachfol-

genden Abschnitt 3 vorliegen und nach den entsprechenden Weisungen vorzugehen sein. 

2. Unterlagen 

Laut Artikel 2 Verordnung (EU) 2018/581 des Rates in Verbindung mit Artikel 2 der 

Durchführungsverordnung (EU) 2018/1517 der Kommission vom 11. Oktober 2018 kann die 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0581&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0581&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1517&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0581&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1517&from=DE
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Aussetzung nur in Anspruch genommen werden, wenn der Anmelder eine der folgenden 

Freigabebescheinigungen bereitstellt: 

Tabelle der ausstellenden Stellen und der von diesen ausgestellten 

Bescheinigungen 

Luftfahrtbehörde Offizielle 

Freigabebescheinigung  

Joint Aviation Authorities (Europe) (Gemeinsame 

Luftfahrtbehörden – Europa) 

EASA-Formblatt 1 

Joint Aviation Authorities (Europe) (Gemeinsame 

Luftfahrtbehörden – Europa)  

JAA FORM 1 

Federal Aviation Administration (USA) (US-

Luftfahrtbundesamt) 

FAA Form 8130-3 

Transport Canada Civil Aviation (Kanadische 

Zivilluftfahrtbehörde) 

TCCA FORM ONE  

TCCA 24-0078 

National Civil Aviation Agency (Brazil) (Nationale 

Zivilluftfahrtbehörde – Brasilien) 

Form F-100-01 (SEGVOO 

003) 

Directorate General of Civil Aviation (Turkey) 

(Generaldirektion für Zivilluftfahrt – Türkei) 

SHGM FORM 1  

Civil Aviation Safety Authority (Australia) (Behörde 

für die Sicherheit der Zivilluftfahrt – Australien) 

CASA FORM 1 

Japan Civil Aviation Bureau (Japanische 

Zivilluftfahrtbehörde)  

Form 18 

Civil Aviation Authority of Singapore 

(Zivilluftfahrtbehörde Singapurs)  

CAAS (AW)95 

CAAS (AW)96  

Civil Aviation Department (Hong Kong) (Ministerium 

für Zivilluftfahrt – Hongkong) 

CAD FORM ONE 

Civil Aviation Authority of New Zealand 

(Zivilluftfahrtbehörde Neuseelands)  

CAA FORM 8110-3 

Civil Aviation Administration of China 

(Zivilluftfahrtbehörde Chinas)  

CAAC Form AAC-038  

Civil Aviation Authority of Vietnam 

(Zivilluftfahrtbehörde Vietnams)  

CAAV FORM ONE  
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Directorate General of Civil Aviation (Indonesia) 

(Generaldirektion für Zivilluftfahrt – Indonesien) 

DAAO Form 21-18 

Civil Aviation Authority of the Philippines 

(Zivilluftfahrtbehörde der Philippinen)  

CAAP FORM 1 

General Authority of Civil Aviation (Saudi-Arabia) 

(Allgemeine Zivilluftfahrtbehörde – Saudi-Arabien) 

GACA SS&AT _F8130-3 

General Civil Aviation Authority (United Arab 

Emirates) (Allgemeine Zivilluftfahrtbehörde – 

Vereinigte Arabische Emirate)  

AW FORM 1 

Federal Air Transport Agency of the Russian 

Federation (Luftfahrtbehörde der Russischen 

Föderation) 

Form C-5 

Moroccan Civil Aviation Authority MCAA Form  

Die Freigabebescheinigungen müssen ausreichende Informationen enthalten um erkennen zu 

können dass sie tatsächlich für jene Waren ausgestellt wurden, für welche die Aussetzung 

beantragt wird. 

3. Vorgangsweise bei Zollabfertigung  

Die Aussetzung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn der Anmelder den 

Zollbehörden bei der Abgabe der Zollanmeldung zur Überlassung zum zollrechtlich freien 

Verkehr eine Freigabebescheinigung EASA-Formblatt 1oder eine der vorstehend angeführten 

Bescheinigungen mit Mitteln der elektronischen Datenverarbeitung oder auf andere Weise 

bereitstellt. Dabei ist es nicht erforderlich dass diese Unterlage tatsächlich vorgelegt wird; es 

ist vielmehr ausreichend wenn sie auf Verlangen vorgelegt werden kann. 

Nach den Vorschriften der Luftfahrtbehörden dürfen nur solche Bau- und Ersatzteile in 

Luftfahrzeuge eingebaut werden, für welche vom Hersteller eine derartige Bescheinigung 

ausgestellt wurde. Ein Einbau anderer Teile hat nicht nur rechtliche Schritte der 

Luftfahrtbehörden, sondern auch den Verlust des Versicherungsschutzes des Luftfahrzeuges 

zur Folge. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass für alle Bau- und Ersatzteile von 

Luftfahrzeugen eine derartige Bescheinigung existiert. 

In der Zollanmeldung zur Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr ist die Kennnummer 

der Freigabebescheinigung oder, im Falle der Instandsetzung oder der Instandhaltung von 

Waren, die ihren Lufttüchtigkeitsstatus verloren haben, die Kennnummer einer früheren 

Freigabebescheinigung anzugeben. Diese Kennnummer muss nicht zwingend die Nummer 
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der Bescheinigung sein; es kann vielmehr jede beliebige (auch firmeninterne) Nummer oder 

Bezeichnung angegeben werden, vorausgesetzt dass die jeweilige Bescheinigung unter 

dieser Nummer oder Bezeichnung auffindbar ist. 

In Feld 36 ("Präferenz") der Zollanmeldung ist der Code "119" anzugeben.  

Es wird darauf hingewiesen, dass allenfalls im Original vorgelegte Bescheinigung dem 

Importeur nach beendeter Zollabfertigung auszuhändigen ist. Abschreibungen, Vermerke 

und dergleichen auf der Bescheinigung sind zu unterlassen. 

4. Zweifelsfälle  

Artikel 3 der Verordnung (EU) 2018/581 lautet: 

"Haben die Zollbehörden den begründeten Verdacht, dass eine ihnen gemäß Artikel 2 Absatz 
1 bereitgestellte Bescheinigung gefälscht wurde, so können sie ein 
Sachverständigengutachten von einem Vertreter der nationalen Luftfahrtbehörden anfordern. 
Der Einführer trägt die Kosten des Sachverständigengutachtens. 

Bei der Entscheidung, ob sie ein Sachverständigengutachten anfordern, berücksichtigen die 
Zollbehörden das Risiko, dass die Kosten des Sachverständigengutachtens den Nutzen der 
Zollaussetzung für den Einführer in dem Fall übersteigen würden, dass dem 
Sachverständigengutachten zufolge kein Verstoß gegen die Vorschriften über die Ausstellung 
dieser Bescheinigungen vorliegt." 

Waren, für welche eine derartige Bescheinigung rechtmäßig ausgestellt werden kann, haben 

auf Grund der hohen Qualitätsanforderungen in der Regel einen weit höheren Preis als 

vergleichbare Waren ohne derartige Bescheinigung. Aus wirtschaftlichen Gründen kann 

daher davon ausgegangen werden, dass diese Waren in der Regel nur für Luftfahrzeuge 

verwendet werden. Lassen daher die Umstände des Importes vermuten, dass eine Ware in 

größerem Ausmaß für andere Zwecke als für Luftfahrzeuge verwendet werden soll, wird in 

der Regel ein "begründeter Verdacht" gegeben sein. 

In Fällen eines derartigen Verdachtes ist die Zollverwaltung berechtigt, auf Kosten des 

Einführers ein Gutachten der Zivilluftfahrtbehörden über die Rechtmäßigkeit der vorgelegten 

Luftfahrttauglichkeitsbescheinigung einzuholen.  

Die Einholung eines derartigen Gutachtens hat stets im Wege des Bundesministeriums für 

Finanzen zu erfolgen. Zu diesem Zweck sind dem Bundesministerium für Finanzen, Abteilung 

III/11, eine Kopie der Bescheinigung und sowie Ablichtungen der Begleitpapiere vorzulegen. 

Weiters ist anzugeben, weshalb die Richtigkeit der Bescheinigung angezweifelt wird. 

Eine Einholung eines Gutachtens ist nur einzuleiten, wenn der Verdacht durch keine der 

nachstehenden Prüfungen ausgeräumt werden konnte. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0581&from=DE


ZT-3400 GZ BMF-010314/1271-IV/8/2006  idF GZ BMF-010314/0499-III/11/2018 vom 01. November 2018 

 

© Bundesministerium für Finanzen 10 - 5 

- Waren, die in Luftfahrzeuge eingebaut werden, müssen nach den Vorschriften der 

Luftfahrtbehörden immer von einer derartigen Bescheinigung begleitet sein. Die 

ordnungsgemäße Ausstellung dieser Bescheinigungen wird von den Luftfahrtbehörden 

regelmäßig geprüft. Wird daher nachgewiesen oder glaubhaft gemacht, dass eine Ware 

tatsächlich in ein Luftfahrzeug eingebaut wird, ist davon auszugehen, dass die 

Bescheinigung rechtmäßig ausgestellt wurde. 

- Ebenso ist von einer rechtmäßigen Ausstellung der Bescheinigung auszugehen, wenn 

nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird, dass baugleiche Waren (dh. Waren, die in 

allen Details den importierten Waren entsprechen) in Luftfahrzeugen verwendet werden. 

- Von der Einholung eines Gutachtens ist weiters Abstand zu nehmen, wenn der Importeur 

nachweist oder glaubhaft macht, dass der Aussteller tatsächlich zur Ausstellung einer 

Bescheinigung für die zur Abfertigung gestellte Ware berechtigt ist. Dies kann zB durch 

Vorlage des entsprechenden Bescheides der Luftfahrtbehörde erfolgen. 

Bei geringem Warenwert ist die Einholung eines Gutachtens nur dann einzuleiten, wenn eine 

hohe Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass die Bescheinigung zu Unrecht ausgestellt wurde. 
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5. Muster der Bescheinigungen 

5.1 Formular „EASA-Formblatt 1“ (Gemeinsame Luftfahrtbehörden – Europa) 
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5.2. Formular „FAA Form 8130-3“ (US-Luftfahrtbundesamt) 
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5.3. Formular „TCCA FORM ONE“ (Kanadische Zivilluftfahrtbehörde) 
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5.4. Formular „TCCA 24-0078“ (Kanadische Zivilluftfahrtbehörde) 
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5.5. Formular „F-100-01 (SEGVOO 003)“ (Nationale Zivilluftfahrtbehörde – Brasilien) 
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5.6. Formular „SHGM FORM 1“ (Generaldirektion für Zivilluftfahrt – Türkei) 
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5.7. Formular „CASA FORM 1“ (Behörde für die Sicherheit der Zivilluftfahrt – Australien) 
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5.8. Formular „Form 18“ (Japanische Zivilluftfahrtbehörde) 
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5.9. Formular „CAAS (AW)96“ (Zivilluftfahrtbehörde Singapurs) 
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5.10. Formular „CAD FORM ONE“ (Ministerium für Zivilluftfahrt – 

Hongkong) 
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5.11. Formular „CAA FORM 8110-3“ (Zivilluftfahrtbehörde Neuseelands) 
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5.12. Formular „CAAC Form AAC-038“ (Zivilluftfahrtbehörde Chinas) 
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5.13. Formular „CAAV FORM ONE“ (Zivilluftfahrtbehörde Vietnams) 
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5.14. Formular „DAAO Form 21-18“ (Generaldirektion für Zivilluftfahrt – Indonesien) 
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5.15. Formular „CAAP FORM 1“ (Zivilluftfahrtbehörde der Philippinen) 
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5.16. Formular „GACA SS&AT _F8130-3” (Allgemeine Zivilluftfahrtbehörde – Saudi-Arabien) 
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5.17. Formular „AW FORM 1“ (Allgemeine Zivilluftfahrtbehörde – Vereinigte Arabische Emirate) 

 



ZT-3400 GZ BMF-010314/1271-IV/8/2006  idF GZ BMF-010314/0499-III/11/2018 vom 01. November 2018 

 

© Bundesministerium für Finanzen 50 - 2 

5.18. Formular „Form C-5“ (Luftfahrtbehörde der Russischen Föderation) 
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